
Integrierte ländliche Entwicklung 

ILE Silbernes Erzgebirge

Förderung von Gemeindestraßenbau 
aus ILE Kapitel C und GAK-Mitteln



Bestätigtes aktuelles ILEK

Den Zielen des ILEK dienendes Projekt

Koordinierungskreis
LEADER: mind. 50 % Wirtschafts- und Sozialpartner, 

Regionalmanagement
auf Antrag

Umsetzung des ILEK
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LEADER: mind. 50 % Wirtschafts- und Sozialpartner, 
Bewilligungsbehörde
ILE: repräsentative Vertreter der regionalen Akteure, 
Bewilligungsbehörde

Antrag auf Zuwendung
mit Votum des Koordinierungskreises

Bewilligungsbehörde
prüft, bewilligt, zahlt aus, kontrolliert

Fachaufsicht
fachliche Steuerung, Berichts-

und Kontrollpflichten



Finden eines zuwendungsfähigen Ortes in GS ILE SE:

Hier sind unter ILE- Gebietskulisse drei Excel-Dateien mit den 
förderfähigen Orten mit bis i.d.R. 2000 EW enthalten.

In allen Orten, die in der Tabelle „ volle Förderfähigkeit“  mit  „ ja“  
vermerkt sind, können Anträge nach Kapitel C gefördert werden.
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Zusätzlich können Straßenbaumaßnahmen nur aus GAK-Mitteln 
auch in einigen echten Dörfer im Verdichtungsräumen gefördert 
werden, die wegen zu hoher Steuereinnahmekraft keine ELER-Mittel 
erhalten. Diese müssen aber in ILE- oder LEADER-Gebieten liegen 
(Zusatzliste GAK-Straßenbau)



Gliederung der Richtlinie (Fördergegenstände)

Kapitel A 
Beschäftigungswirksame 

Maßnahmen

Kapitel B
Landtourismus

Kapitel C
Technische und kommunale 

Infrastruktur

Kapitel D Kapitel E
Bauliche Maßnahmen zur Umnutzung, 

Kapitel F 
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Kapitel D
Verbesserung der 

Agrarstruktur

Bauliche Maßnahmen zur Umnutzung, 
Wiedernutzung oder Erhaltung ländlicher 

Bausubstanz für private Zwecke 
insbesondere für junge Familien

Kapitel F 
Siedlungsökologische 

Maßnahmen

Kapitel G
Soziokulturelle Infrastruktur 
und ländliches Kulturerbe 

Kapitel H
Strategieentwicklung und deren 

Umnutzung im Rahmen der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung (ILE-Gebiete)

Kapitel J
Strategieentwicklung und deren 

Umsetzung im Rahmen von LEADER 
(LEADER-Gebiete)



Grundsätzliche Voraussetzungen für Straßenbau unter Kapitel C

Straßenbau:-Innerorts mindestens 1-zeilige Randbefestigung

- Außerorts Randbepflanzung

Randbereiche dürfen nicht vollversiegelt werden (Asphalt, Beton)

Nebenanlagen u. Ingenierbauwerke müssen funktional der Straße bzw. 
Knotenpunkt der Förderung zugeordnet sein

Planungskosten sind bis zu 12 %  förderfähig

Widmung der Straßen beachten ( §2 und §3 SächsStrG)
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Widmung der Straßen beachten ( §2 und §3 SächsStrG)

Antragsunterlagen laut Beiblatt: - besonders beachten:

- Auf Beiblatt unbedingt  Angaben zu den geplanten Indikatoren ausfüllen

-Widmungsnachweis

-Genehmigungsplanung  gemäß Phase 4 HOAI, einschließlich Erläuterungsbericht

-Lageplan (Umfang der Maßnahme farblich markieren)

-Erklärung – innerhalb der Zweckbindung (10 Jahre) kein Trinkwaser- und 
Abwasser verlegt wird



Kapitel C

Technische kommunale Infrastruktur

C.1.1 Ausbau kommunaler innerörtlicher 
Ortsstraßen, die zur zur Erschließung von 
Gewerbe, Land- und Forstwirtschaftsbetrieben 
und deren Wirtschaftsflächen dienen

Beispiel: Eine Straße, die u.a den 
Standort eines Busunternehmens 
erschließt wird ausgebaut

Zuwendungsfähig sind 
Tiefbauarbeiten (keine Reparatur), 
einschl. Planung

Antragsberechtigt sind nur 
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Antragsberechtigt sind nur 
Gemeinden (MwSt. nicht 
zuwendungsfähig)

85 % ILE-Gebiet

Max. Zuwendung: keine Obergrenze

Mindestzuschuss: 15.000 €

Es muss immer Wirtschaft 
nachgewiesen werden. Schulen sind 
auch  Arbeitsstätten.



Kapitel C

Technische kommunale Infrastruktur

C. 1.2 Ausbau kommunaler 
innerörtlicher Durchgangsstraßen

Beispiel: eine „ Kleine Seite“  entlang 
eines Waldhufendorfes wird grundhaft 
ausgebaut

Zuwendungsfähig sind Tiefbauarbeiten (keine 
Reparatur), einschl. Planung

Antragsberechtigt sind nur Gemeinden 
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Antragsberechtigt sind nur Gemeinden 
(MwSt. nicht zuwendungsfähig)

85 % ILE-Gebiet

Max. Zuwendung: keine Obergrenze

Mindestzuschuss: 15.000 €

Eine Durchgangsstraße ist auch diese die auf 
beiden Seiten auf wiederum eine Straße 
endet.



Kapitel C

Technische kommunale Infrastruktur

C. 1.3. Neu-und Ausbau innerörtlicher 
Verkehrsknotenpunkte mit wichtigen 
öffentlichen Erschließungsfunktionen

Beispiel: Die Verkehrsflächen eines 
Dorfplatzes werden neu erschlossen

Zuwendungsfähig sind Tiefbauarbeiten (keine 
Reparatur), max. 25% Kostenanteil 
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Grünanlagen, einschl. Planung

Antragsberechtigt sind nur Gemeinden 
(MwSt. nicht zuwendungsfähig)

85 % ILE-Gebiet

Max. Zuwendung: keine Obergrenze

Mindestzuschuss: 15.000 €

Erschließungsfunktion erläutern



Kapitel C

Technische kommunale Infrastruktur

C.1.3. Neu- und Ausbau von 
kommunalen innerörtlichen Gehwegen 
sowie Straßenbeleuchtungen entlang 
von stark befahrenen Straßen, die zur 
Erhöhung der Verkerssicherheit 
beitragen

Beispiel: Ein Gehweg in Baulast der 
Gemeinde entlang einer Kreisstraße 
wird hergestellt.

Zuwendungsfähig sind Tiefbauarbeiten (keine 
Reparatur), einschl. Planung

Antragsberechtigt sind nur Gemeinden

(MwSt. nicht zuwendungsfähig)
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(MwSt. nicht zuwendungsfähig)

85 % ILE-Gebiet

Max. Zuwendung: keine Obergrenze

Mindestzuschuss: 15.000 €

Gehwege barrierefrei anlegen.

Verkehrssicherheit begründen

Gehwege an Bundes- und Staatstraßen  -
wenn Straßenbau dann über KSTB

- an Kreisstraßen über ILE



Kapitel C

Technische kommunale Infrastruktur

C 1.5. Ausbau von 
Gemeindeverbindungsstraßen in Baulast 
der Gemeinden zum Zweck der 
Anbindung im ländlichen Raum 

Beispiel : 

Eine Gemeinde baut die 
Gemeindeverbindungsstraße zwischen 
A- Dorf und B-Stadt aus

Zuwendungsfähig sind Tiefbauarbeiten (keine 
Reparatur) einschließlich Planung, begrenzt 
auf die Gemarkung der förderfähigen 
Ortsteile. 
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Ortsteile. 

Antragsberechtigt sind nur Gemeinden

(MwSt. nicht zuwendungsfähig)

85 % ILE-Gebiet

Max. Zuwendung: keine Obergrenze

Mindestzuschuss: 15.000 €

Wenn sich kleine Teile (unter 25 %) der Straße 
im Ort befindet ist dies im Zusammenhang zu 
sehen.

Widmung als Gemeindeverbindungsstraße



Verlegung von Leerrohren als Zuwendungsfähige Ausgabe

VfV Nummer 16 zu C.1.1.-C.1.5. Absatz 3 

3) Bei Baumaßnahmen gehört die Verlegung von Leerrohren im Eigentum der 
Gemeinde  zur Aufnahme von Leitungen, die der Erschließung mit Breitbandtechnologie 
dienen, zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. Hierzu ist mit dem Antrag eine 
Eignungsbestätigung des Planungsbüros vorzulegen. Die Leerrohre müssen für die 
Dauer der Zweckbindungsfrist im Eigentum der Gemeinde bleiben. Die Gemeinde muss 
während der gesamten Zweckbindungsfrist Anbietern breitbandiger 
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während der gesamten Zweckbindungsfrist Anbietern breitbandiger 
Telekommunikationsdienstleistungen (z. B: xDSL-Anbietern, Kabelnetzbetreibern, 
Mobilfunkbetreibern, WIMAX- oder Richtfunkanbietern) diskriminierungsfreien Zugang 
gewähren. Vor Maßnahmebeginn hat die Gemeinde Anbietern die Möglichkeit des 
diskriminierungsfreien Zugangs in einem öffentlichen und transparenten Verfahren 
bekannt zu machen. 

Diese Vorgaben sind als Nebenbestimmung in den Zuwendungsbescheid aufzunehmen.



Förderung von Gemeindestraßenbau (flächendeckende Instandsetzung der 

Besondere Regelungen für den 
Gemeindestraßenbau (flächendeckende Instandsetzung der 
Deckschicht) nach GAK

Für 2009 stehen voraussichtlich ca. 20 Mio. € zur Verfügung.

Programmzeit von 2009 und 2010 verlängert 

70 % Brutto – Zweckbindungsfrist 12 Jahre

reine Wohnanliegerstraßen sind ausgeschlossen.
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Förderung von Gemeindestraßenbau (flächendeckende Instandsetzung der 
Deckschicht) über RL ILE/2007, Kapitel C aus Mitteln der der 
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"  
(GAK) 

Mit Datum des Erlasses (27.05.2008)  können Gemeinden, die im Rahmen der RL  
ILE/2007 Straßenbaumaßnahmen nach C 1.1.-C 1.3 und C 1.5 durchführen wollen, 
Anträge außerhalb der Budgetorientierungen für die LEADER- und ILE-Gebiete 
stellen. Die Finanzierung erfolgt aus GAK-Mitteln nach dem Rahmenplan der 
Gemeinschaftsaufgabe „ Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ , 
Teil II  Grundsätze für die Förderung der Integrierten Ländlichen Entwicklung,  Teil 
A, Nummer 2.4.2



(2) Für Maßnahmen nach Kapitel C, die aus Mitteln der GAK finanziert 
werden, werden die folgenden Fördervoraussetzungen zusätzlich bzw. 
abweichend zur Förderung von Vorhaben nach Kapitel C der RL ILE/2007 
aus ELER-Mitteln geregelt.

(2.1) Zusätzlich gilt:

a) Die beantragten Maßnahmen müssen bis zum 15.11.2008 
abgerechnet sein. Der Abrechnungstermin ist in den Zuwendungsbescheid 
aufzunehmen.

b) Zuwendungsfähig sind Maßnahmen, bei denen es sich 
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b) Zuwendungsfähig sind Maßnahmen, bei denen es sich 
ausschließlich um eine vollständige, d.h. flächendeckende Instandsetzung 
der Deckschicht für eine gesamte Straße oder einen gesamten 
Straßenabschnitt handelt. 

c) Weitere Zuwendungsvoraussetzung ist ein Nachweis der 
Tragfähigkeit für die bauseits verbleibenden Tragschichten bzw. Trag-
Deckschichten. Dieser Nachweis muss in den mit Antragstellung 
eingereichten Planungsunterlagen enthalten sein. 



(2.2) Abweichend gilt:

Da eine Finanzierung aus GAK-Mitteln erfolgt, können anlog zu Kapitel D, als Ausnahme vom 
Grundsatz nach Ziffer 2.2 RL ILE 2007, Vorhaben auch in Dörfern von Gemeinden im 
Verdichtungsraum gefördert werden, deren Steuereinnahmekraft pro Einwohner 
größer/gleich dem Durchschnitt der Gemeinden des Landes liegt. Hierfür müssen diese 
Dörfer die sonstigen Kriterien gemäß Ziffer 2.2. RL ILE /2007 erfüllen und in ILE- oder 
LEADER- Gebieten liegen.

Es gilt (abweichend von Nummer C 4.2. RL ILE/2007) in Anwendung der Regelung nach Nummer 
2.5.1. Abs. 3 RL  ILE/ 2007 eine Untergrenze für die Zuwendung von 5.000 EUR. 

Begründung:
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Begründung:
Gemäß RL  ILE/ 2007 Nummer 2.5.1. Abs. 3 kann bei Vorliegen besonderer Umstände von 
den festgelegten Fördersätzen (und damit auch von den Untergrenzen) abgewichen 
werden. Die besonderen Umstände ergeben sich bei Instandsetzung von Deckschichten 
aus Gründen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, um die Maßnahmen so preiswert wie 
möglich zu halten. Ein Festhalten an der Obergrenze nach Nummer C.4.2 RL ILE/2007  von 
15.000 EUR  birgt das Risiko, dass die Kosten für die Instandsetzung oder die 
Maßnahmebestandteile künstlich erhöht würden, um die Untergrenze zu erreichen.

Bei einer Unterschreitung der Mindestzuwendung nach Nummer C.4.2 RL ILE/2007 hat die 
Bewilligungsbehörde die Abweichung entsprechend im Prüfvermerk schriftlich zu 
begründen.



c) Die Vorlage einer Ausführungsplanung vor Bewilligung gilt nicht als 
förderschädlicher Baubeginn gemäß VfV, Nummer 2.5.1 (1). Da für die Maßnahme 
in der Regel keine Genehmigungsplanung vorzulegen ist, gilt die 
Ausführungsplanung als Bewilligungsgrundlage.

d) Abweichend von VfV, Teil II,  Nummer 16. zu C.1.1. – C.1.5 Absatz 1 und 
4  ist innerorts keine mindestens 1-zeilige Randeinfassung erforderlich. 

e) Abweichend von VfV, Teil II,  Nummer 16. zu C.1.1. – C.1.5 Absatz 1  ist 
außerorts keine begleitende Landschaftsgestaltung erforderlich.
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außerorts keine begleitende Landschaftsgestaltung erforderlich.

f) Da eine Finanzierung aus Mitteln der GAK erfolgt, gilt abweichend von 
Nummer 2.7. aa) RL ILE/2007 die Zweckbindungsfrist nach Nummer bb) RL 
ILE/2007 von 12 Jahren ab Datum der Fertigstellung.

g) Für die Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen sind die Regelungen nach 
VfV, Teil I, Nummer 5.11 für Maßnahmen nach Kapitel D der RL ILE/2007 analog 
anzuwenden



(2.3) Einschränkend gilt:

a) Für Vorhaben nach Nummer C 1.1. der RL ILE/2007

Die zu fördernden innerörtlichen Straßen müssen auch der Erschließung 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebsstätten oder deren 
Wirtschaftsflächen dienen.

Die Förderung von reinen Wohnanliegerstraßen und Erschließungen von 
nicht land- und forstwirtschaftlicher Betriebsstätten, die keine 
Durchgangsfunktion gemäß C 1.2. haben, sind ausgeschlossen.

b) Für Vorhaben nach Nummer  C 1.2. der RL ILE/2007
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b) Für Vorhaben nach Nummer  C 1.2. der RL ILE/2007

Die zu fördernden innerörtlichen Durchgangsstraßen müssen unmittelbar 
oder mittelbar auch der Erschließung land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebsstätten oder deren Wirtschaftsflächen dienen.

c) Für Vorhaben nach C 1.3.

Keine Einschränkungen sofern nach den Vorgaben dieses Erlasses 
zuwendungsfähige Straßen nach C 1.1 und/oder Straßen nach C 1.2. über 
den Verkehrsknotenpunkt führen.



c) Für Vorhaben nach C 1.3.

Keine Einschränkungen sofern nach den Vorgaben dieses Erlasses 
zuwendungsfähige Straßen nach C 1.1 und/oder Straßen nach C 1.2. über 
den Verkehrsknotenpunkt führen.

d) Für Vorhaben nach C 1.4.

Keine Förderung möglich.

e) Für Vorhaben nach C 1.5

Die Straße muss auch der Erschließung von land- und 
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Die Straße muss auch der Erschließung von land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebsstätten oder deren Wirtschaftsflächen 
dienen.



(3)  Umfang und Höhe der Zuwendung, Zuwendungsfähige Ausgaben

a) Für Maßnahmen die mit Mitteln der GAK gefördert werden, gilt der  
Rahmenplan  für die GAK für den Zeitraum 2008 bis 2011 und damit 
abweichende Förderkonditionen. Aufgrund dieses  besonderen Umstandes  
wird in Anwendung der Nummer 2.5.1. Abs. 3  RL  ILE/ 2007 von den 
festgelegten Fördersätzen nach Nummer C.4.2 der RL ILE/2007 abgewichen. Für 
Maßnahmen, die aus GAK-Mitteln bewilligt werden, gelten folgende 
Fördersätze:

65 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben  für Maßnahmen in  Basis-
Gebieten,
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Gebieten,

70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben  für Maßnahmen in ILE-Gebieten,

75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben  für Maßnahmen in LEADER-
Gebieten.

In den Prüfvermerken zum Förderantrag sind die entsprechenden 
Abweichungen vom Regelfördersatz in Anwendung der Nummer 2.5.1. Abs. 3  
RL  ILE/ 2007  mit der Finanzierung aus GAK-Mitteln und den dortigen 
besonderen Konditionen zu begründen.



b) Die Mehrwertsteuer ist, anders als bei der Förderung aus 
ELER-Mitteln, zuwendungsfähig.

c) Wegen der kurzen Zeiträume zwischen Bewilligung und Abrechnung 
sind keine Teilauszahlungen möglich, d.h. mit Vorlage der Rechnungen wird 
gleichzeitig der Verwendungsnachweis erbracht.

d) Der ZWE hat mit Vorlage der Abrechungsunterlagen eine Bestätigung 
des jeweilige Planers über die baufachgerechte Ausführung der Vorhaben 
entsprechend der Planung vorzulegen. 
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entsprechend der Planung vorzulegen. 



Nachweis der Tragfähigkeit 

In VfV Nummer 16. zu C1.1. – C1.3 und C.1.5

Sofern bei Straßenbaumaßnahmen kein grundhafter Ausbau der 
Fahrbahnen erfolgt, sondern lediglich Deckschichten erneuert werden 
(i.d.R. genehmigungsfreie Maßnahmen), ist vom ZWE  ein Nachweis der 
Tragfähigkeit für die bauseits verbleibenden Tragschichten bzw. Trag-
Deckschichten zu erbringen. Dieser Nachweis muss in  den mit 
Antragstellung eingereichten Planungsunterlagen enthalten sein. 
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Kapitel D Flurneunordung

-D.1.1.1. Maßnahmen zur verkehrlichen Erschließung

LW- Wege ausbauen  - bis 2009 Förderung 70 % - ab 2010 Förderung 50 % netto 
Wege müssen öffentlich gewidmet sein                                                                    
Antragsteller nur Gemeinden  

-D.1.1.2. Maßnahmen an Gewässern und zum Bodenschutz   

Naturnahe Gestaltung von Gewässern II. Ordnung ,                                                    
Planung, Anlage u. naturnahe Gestaltung von Künstlichen Gewässern,              
Anlage des Boden- und Erosionsschutzes, Anlagen zur Abwendung von Schäden 
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Anlage des Boden- und Erosionsschutzes, Anlagen zur Abwendung von Schäden 
durch wild abfließendes Oberflächenwasser,  

D.1.1.3.  Landschaftspflegemaßnahmen

Sicherung, Versetzung und Anlage von Gehölzen                                     
Entwicklung  Lebensräume geschützter Arten und Landscahftsstrukturelementen 
Entsiegleung

D.1.2. Ländliche Infrastruktur außenhalb der ländlichen Neuordnung      

bis 2009 Förderung 70 % - ab 2010 Förderung 50 % netto

Gelder  außerhalb Budget der Regionen



Informationen zum Konjunkturpaket:

Kommunale Straßen möglich = wenn dadurch Lärmschutz verbessert 
wird.

- Dazu muss dann ein Gutachten erstellt werden – LRA versucht 
vereinfachte Form zu erreichen.

-Beschreibung unter 2.12. bitte beachten – Hinweise
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* Plattenstraßen oder Pflastersteine 

Frau  Mathes LRA MS Ansprechpartner

Herr Pfeffer LRA SSW-OE Ansprechpartner



Vielen Dank für 
Ihre 
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Ihre 
Aufmerksamkeit !


